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Aktiengesetz (AktG) vom 6. September 1965 zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 22. 9.2005 (1
2802):

AktG § 113 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
(1) Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine Vergütung gewährt werden. Sie kann in
der Satzung festgesetzt oder von der Hauptversammlung bewilligt werden. Sie soll in einem
angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der
Gesellschaft stehen. Ist die Vergütung in der Satzung festgesetzt, so kann die Hauptversammlung
eine Satzungsänderung, durch welche die Vergütung herabgesetzt wird, mit einfacher
Stimmenmehrheit beschließen.

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung_(GmbHG) vom 20. April 1892
zuletzt geändert durch Art. 12 G v. 22. 3.2005 (I 837);

§ 52 - Aufsichtsrat
(1) ist nach dem Gesellschaftsvertrag ein Aufsichtsrat zu bestellen, so sind § 90 Abs. 3, 4, 5 Satz 1
und 2, § 95 Satz 1, § 100 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 101 Abs. 1 Satz 1, § 103 Abs. 1 Satz 1 und 2, §§
105, 110 bis 114, 116 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 93 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes,
§§ 170, 171 des Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht im Gesellschaftsvertrag
ein anderes bestimmt ist.

Handelsgesetzbuch (HGB) vom 10. Mai 1897 zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 3. 8.2005 l
2267:

§ 285 - Sonstige Pflichtangaben
Ferner sind im Anhang anzugeben:

9. für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats, eines Beirats oder einer
ähnlichen Einrichtung jeweils fürjede Personengruppe
a) die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge (Gehälter, Gewinnbeteiligungen,
Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen, Aufwandsentschädigungen,
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art). In die Gesamtbezüge sind
auch Bezüge einzurechnen, die nicht ausgezahlt, sondern in Ansprüche anderer Art umgewandelt
oder zur Erhöhung anderer Ansprüche venıvendet werden. Außer den Bezügen für das
Geschäftsjahr sind die weiteren Bezüge anzugeben, die im Geschäftsjahr gewährt, bisher aber in
keinem Jahresabschluss angegeben worden sind. Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte
Vergütungen sind mit ihrer Anzahl und dem beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt ihrer Gewährung
anzugeben; spätere Wertveränderungen, die auf einer Änderung der Ausübungsbedingungen
beruhen, sind zu berücksichtigen. Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft sind zusätzlich unter
Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds, aufgeteilt nach
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger
Anreizwirkung, gesondert anzugeben. Dies gilt auch für Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für
den Fall der Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind. Hierbei ist der wesentliche Inhalt
der Zusagen darzustellen, wenn sie in ihrer rechtlichen Ausgestaltung von den den Arbeitnehmern
erteilten Zusagen nicht unerheblich abweichen. Leistungen, die dem einzelnen Vorstandsmitglied
von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder im
Geschäftsjahr gewährt worden sind, sind ebenfalls anzugeben. Enthält der Jahresabschluss
weitergehende Angaben zu bestimmten Bezügen, sind auch diese zusätzlich einzeln anzugeben;
b) die Gesamtbezüge (Abfindungen, Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen
venıvandter Art) der früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und ihrer Hinterbliebenen.
Buchstabe a Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Ferner ist der Betrag der für diese
Personengruppe gebildeten Rückstellungen für laufende Pensionen und Anwartschaften auf
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Pensionen und der Betrag der für diese Verpflichtungen nicht gebildeten Rückstellungen
anzugeben;
0) die gewährten Vorschüsse und Kredite unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen
Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr zurückgezahlten Beträge sowie die
zugunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse;

§ 286 - Unterlassen von Angaben
(4) Bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, können
die in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a und b verlangten Angaben über die Gesamtbezüge
der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die
Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) vom i.d.F. der Bekanntmachung vom 10. Oktober
2001 (GVBI. S. 276) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2004 (GVBI. S. 853);

§ 1 Zweck des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit
seinen personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen (§ 2 Abs. 1 und 2) in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für die Verarbeitung und Nutzung

personenbezogener Daten durch die Behörden, die Gerichte und die sonstigen öffentlichen
Stellen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen).

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse

einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

§ 4 Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung
(1) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dieses Gesetz

oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder soweit der Betroffene
eingewilligt hat.

(2) Einwilligung ist die auf freiwilliger Entscheidung beruhende Willenserklärung des Betroffenen,
einer bestimmten, seine personenbezogenen Daten betreffenden Verarbeitung oder Nutzung
zuzustimmen.

(3) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der Verarbeitung oder
Nutzung sowie auf Verlangen auf die Folgen der Venıveigerung der Einwilligung hinzuweisen.
Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere
Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt
werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung
hervorzuheben.

Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) vom 11. Juni 1992
i.d.F. der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBI. S. 290);

§ 27 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der übrigen Verbandsräte
(1) Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der

Verbandsversammlung (Verbandsräte) sind ehrenamtlich tätig.

(2) Der Zweckverband entschädigt die Verbandsräte entsprechend den Bestimmungen der
Thüringer Kommunalordnung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Gemeindebürger.
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